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RS OGH 1972/6/8 3Ob56/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1972

Norm

EO §65 E

ZPO §514 B

Rechtssatz

Wurde die Aufschiebung einer Liegenschaftsexekution zwar nur hinsichtlich eines einzigen betreibenden Gläubigers

beantragt, dennoch der Versteigerungstermin abgesetzt, so haben die anderen betreibenden Gläubiger auch nach

Verstreichen des abgesetzten Termins ein Rekursrecht.
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